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111 Wer ıst Akatholik Sinne des kanoniıschen Rechtes?)
Es wurde folgender Fall Z Begutachtung vorgelegt: Ernestine,
katholıisch, schloß‘ 1111 Jahre 1914 mıt dem katholischen Adolf
nach katholischem Rıtus die Ehe DIie eheliche Verbindung
wW16e5 sıch alsbald'qls unglückliche. Es am ZULC separatıo
thoro et 1NENSa. Ernestine bewarb sich uLn die Österreich. prak-

Hzıierte Dispensation bestehenden “heband, erhielt S1E und
irat bei dieser Gelegenheit alUlS der katholischen Kırche aUuS Da-
rautfhin schloß S1€6 mıt Eduard 1Ne€e Zivilehe. Ernestine möchte
LUn ihre Ziviılehe kirchliche FEhe umwandeln und streht
/a diesem Zweck die Ungültigkeitserklärung ıhrerersten Ehe,
und dem Grunde des Zwanges an Nun erheben sıch
prozeßtechnıische Schwierigkeıten.. Nach 1971 sınd age-
berechtigt die Ehegatten, soferne S1CE nıcht selhst die Ursache des
Hındern1isses sSind. Danach WAaTIe unNnNSeTEeN Falle Ernestine Z

Klageerhebung berechtigt; abher das Officiıum erklärte am
D Jänner 1928 (A 7D) daß Akatholiken, und Wa

getaufte W1€e ungetaufte, nıcht qls kKläger qauftreten OÖnnen. Nur
1185 besonderen Gründen kann dıe Klageberechtigung VO Heılı-
c Offizium erhbeten werden. Beım kirchlichen Gerichte selbst
entstand Meinungsverschiedenheıt. Der Rıchter Franciscus
vertrat die Anschauung, daß Ernestine Sar nıcht qls qcatholica
qanzusehen SEeI und berief siıch hıebel auf x  — 1099 WO unter
Akatholiken 1U Ungetaufte oder qußerhalb der katholischen
Kırche Getaufte dıe nı]ıemals der katholischen Kirche angehoört
haben und Abkömmlinge VO Akatholiken die WAar katholisch
getauft, aber VON iruher Jugend akatholisch s wurden,
ZUuU verstehen Se1eN Ernestine ıst katholisch getauft, katholisch
oOgen nd TSst 1117 späteren Alter VOo der katholischen Kırche
ausgetreten. Die Beweisführung hat etwas für sıch, ist aber och
unrichtıg.

Can 1099 handelt lediglich VO der Verpflichtung ur kirch-
lichen Eheschließungsform. An diese sind die Ungetauften und
GEWLSSE getaufte Akatholiken (die 111€E der katholischen Kirchen-
gemeinschaft angehört aben) nıcht gebunden. Daß abher unter
Alıatholiken qauch FCNO- ZzUuU verstehen sSınd, dıe AauUs der katholit-
schen Kirche ausgetreten und der aresie oder dem Schisma
sich zugewendet haben, beweıst Ca 1060 Niemand zweıfelt,
daß mixta relig10 vorhegt, WEeNnnNn 1ne katholiısche BrautNeI

ehemals katholischen, nunmehr häretischen Bräutigam heıraten
wıll Daß unter en Akatholiken des Can 1099, auch dıe ADpOoO-
staten, das sıind Personen, die us der katholischen Kirche AaUS-

reten ohne sıch N anderen Konfession anzuschlıeßen, ZUuU Vel-

stehen Sınd, hat dıe Interpretationskommi1ssıon 28881 Februar
1930 (A XXIL. 195) ‚ ausgesprochen. s ist qlso Ernestine
jedenTalls qals aqcatholica betrachten. Bestätigt WwWITrd diese Auf-
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EınemTassung auch durch all us der Gerichtspraxis.
Katholiken, er e1iNe katholische Lhe geschlossen hatte, späater
aber Protestant wurde und qls solcher die Lösung SC1INET nicht
vollzogenen Eheanstrebte, wurde qals Akatholiken VO den OMN11-
schen Behörden die Rolledes Orators nicht zugestanden.

Was kann also Ernestine tun? Waıiıll S1e nıcht wieder katho-
lısch werden, annn S1IC, VIS et metus öffentlich ist, dem
Promotor Justitiae ZU Zwecke der Klageerhebung 1N€e€ Anze1ige

machen (Com interpr. Februar 1930, XXI, 196)
oder beim eiligenOffizitum ULn:ausnahmswelse Gewährung. der

‚ Klageberechtigung.ansuchen.
TLAZ. PPOF Dr LTG

(Ist die Gültigkeit derDispensation VvVom Willen, dispen-
siert werden, abhängig?) N  T  achstehender all wurde. ZBe-
gutachtung vorgelegt: Ferdinand wurde VO SEINEN Eltern

drängt, 1ne bestimmte Eihe einzugehen. Es stand dieser Ehe aber A
das Hındernis der Verwandtschaft des zwelıten.gleichen Grade  i  z
der Seitenlinie entgegen. Der Pfarrer erwirkte den BrauHteuten

die erforderliche Dispensation. Daraufhin wurde die Ehe ST
schlossen. Dieselhbe gestaltete ıch qalsbald_ unglücklich und
Ferdinand strebte eim kirchlichen Ehegericht dıe Ungültig-

_keiıtserklärung SE1INET Ehe capıte. VIS et metus all Die Bewels-
führung er WwW1e5s5 ıch als schwierig, da der erforderliche Grad der
FKurchteinflößung nıicht nachgewiesen werden konnte. Nun macht
Ferdinand eltend, daß dıeDispensation Ehehindernis
ar nıcht gewollt, daß erPfarrer: ohne Bıtte LLr Dıspen-
satıon angesucht habe Es N  eldeshalb die Dispensation VO Ehe-
hiındernis undamıt auch Ehe ungültig. Was ıst darauf

Sagen /
. Dadurch,- daß .Ferdinand 158288 Informativexamen erschien,

dası Ehehindernis :angabund un Veranlassung Ur Irauung bat,
hat wohl auch Zustimmung ZUD Ansuchen u11 Behehung
es Ehehindernisses egebenAber auch abgesehen davon ist

Dispensation, die ohne Ansuchen des Dispensierten ewährt WI1rd,
giltsg. Nach an ist die Dıspensation 1N€ le.  1S5 relaxatıo
Casu speclalı, erteıilt Gesetzgeber oder e1iN€em mıtder
nötıgen Vollmacht Ausgestatteten. Das Ansuchen unı Dis-
pensatıon gehört nıcht AA den Erfordernissen der Gültigkeit der
Dispensation. Damit stimmt auch die Praxı1ıs.: Dispensen U

Fastengebote werden erteıilt und ind gültig, ohne daß die Ein-
zeinen. darum ansuchen. Dieser Grundsatz‘gilt auch für Ehedi

_ pensen. Besonders die sanationes radıce (can. 1138 I

damıt auch dıe ehebung der entgegenstehenden Hındernisse
: könnenohne Wissen und daher auch ohne Ansuchen der ar-

telıen erfolgen. Es annn also Ferdinand die ültigkeıt ' SeINer \A  he


